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Rechtsrealität versus Realpolitik

E D I T O R I A L

Die Strafanzeige in Deutschland gegen Donald Rumsfeld wegen der Folterungen in Abu Ghraib

Beiträge zum demokratischen Frieden
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Gerade hatten sich die transatlantischen
Spannungen wieder beruhigt und
George W. Bush schickt sich an, die
Bundesrepublik zu besuchen. Ob sei-
nem Verteidigungsminister eine Teil-
nahme an dieser Versöhnungsreise an-
zuraten ist? Das hängt davon ab, wie der
Generalbundesanwalt mit der Strafan-
zeige verfahren wird, die der deutsche
Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck in der
Bundesrepublik im Namen von vier
irakischen Staatsangehörigen und der
US-amerikanischen Organisation
„Center for Constitutional Rights“
(CCR) gegen Donald Rumsfeld und
weitere neun US-Funktionäre wegen
der Foltervorwürfe in Abu Ghraib er-
stattet hat. Das CCR hatte Rumsfeld be-
reits eine empfindliche Niederlage vor
dem US Supreme Court wegen der
Häftlinge auf Guantánamo beige-
bracht. Auch vor deutschen Gerichten
droht nun Ungemach, selbst wenn sich
die Bundesregierung im transatlanti-
schen Konsens mit aller Macht gegen
ein Verfahren wegen der Vorfälle in Abu
Ghraib stemmen würde.

Andreas Fischer-Lescano argumen-
tiert, dass es aufgrund des im Juni 2002
in der Bundesrepublik eingeführten Völ-
kerstrafgesetzbuchs und der Normen des
humanitären Völkerrechts eine Ermitt-
lungs- und Verfolgungspflicht für den
Generalbundesanwalt gibt. Die Vorwür-
fe gegen die beschuldigten militärischen
und zivilen Vorgesetzten in den USA
sind bislang nicht ausreichend gericht-
lich verfolgt worden. Mit der Aburtei-
lung niedrigrangiger Soldaten ist den
völkerrechtlichen Verfolgungspflichten
nicht Genüge getan.            Marlar Kin

„Die Kleinen henkt man, die Großen lässt
man laufen.“ – Gustav Radbruch hatte die-
ses Phänomen einst als „Klassenjustiz“ be-
zeichnet, und die Mechanismen sind, heu-
te wie damals, stets die gleichen. Während
die großen Verbrechen der großen Namen
unbehelligt bleiben, trifft es in der Regel die
kleinen Namen. Lynndie England zum Bei-
spiel. Die kleine US-Amerikanerin mit dem
englischen Namen ist zum Symbol schwerer
Menschenrechtsverletzungen im globalen
Kampf gegen den Terror geworden. England,
die auf vielen der öffentlich gewordenen Fo-
tos über die entwürdigende Behandlung
von Internierten im irakischen Gefängnis
Abu Ghraib zu sehen war, ist nur das unters-
te Glied in der Befehlskette des militärisch-

polizeilichen Apparats der USA. Wenn sich
bewahrheitet, dass Englands Verhalten nur
die öffentlich gewordene Spitze eines Eis-
berges von systematisch durchgeführten
Folterungen in Guantánamo und Abu
Ghraib darstellt, dann wäre das Projekt des
demokratischen Regimewechsels in so ge-
nannten Schurkenstaaten belastet durch
eine Strukturanalogie von Herrschaftstech-
niken der Demokratien und Terroristen,
denen gemeinsam wäre, dass sie ihre jewei-
ligen Universalisierungsansprüche ohne
Rücksicht auf die Menschenwürde der Be-
troffenen durchzusetzen bereit sind.1

Bislang ist es nicht so, dass die Foltervor-
würfe zu gerichtlichen Verfahren gegen die
Hintermänner Lynndie Englands geführt
hätten. Wegen der Folterungen wurden le-
diglich einige US-Soldaten am unteren
Ende der Befehlshierarchie angeklagt und

Bei einem Truppenbesuch im Irak spricht US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld mit dem für die US-Bodentruppen im Irak
verantwortlichen General Ricardo Sanchez. Beide gehören zu den zehn Beschuldigten, gegen die in Deutschland wegen der Folter-
vorwürfe im Gefängnis Abu Ghraib Strafanzeige erstattet wurde . Bild: epa Kennerly/picture-alliance
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verurteilt. Die großen Namen blieben bis
dato rechtlich unbehelligt.
Die Strafanzeige, die der deutsche Rechts-
anwalt Wolfgang Kaleck im Namen von vier
irakischen Staatsangehörigen und der ame-
rikanischen NGO „Center for Constitutio-
nal Rights“ (CCR) beim Generalbundesan-
walt Kay Nehm in Karlsruhe wegen der
Vorfälle in Abu Ghraib erstattet hat, will das
nun ändern. Nicht nur dem US-Verteidi-
gungsminister Donald Rumsfeld, sondern
auch neun weiteren hohen US-Funktionä-
ren wird hierin die Beteiligung an und Mit-
verantwortung für das Foltern im irakischen
Gefängnis Abu Ghraib vorgeworfen.2  Die
Strafanzeige ist eine rechtlich ernstzuneh-
mende Initiative, der sich mittlerweile auch

der Republikanische Anwältinnen- und
Anwälteverein, die Internationale Liga für
Menschenrechte und die NGO „Lawyers
against the War“ angeschlossen haben. Sie
zeigt, dass realpolitische Weltbeschreibungen,
die mit den monolithischen Erklärungs-
blöcken „Europa“ und „Amerika“ arbeiten,
obsolet sind. Sie zeigt aber auch, dass die
Mächtigen dieser Welt es immer schwerer
haben, sich dem Rechtsdiskurs zu entziehen:
Eine amerikanische, von Rechtsanwälten
getragene NGO erstattet mit Unterstützung
eines Netzwerkes deutscher Rechtsanwälte
Anzeige in der Bundesrepublik, beruft sich
dabei auf universelle, von den USA, dem
Irak und der Bundesrepublik auch völker-
vertraglich anerkannte Rechtsnormen, die

amerikanische Staatsangehörige zum Nach-
teil irakischer Staatsangehöriger verletzt
haben sollen. – Hier geht es nicht um pax
americana versus pax europea, sondern um
fundamentale Differenzen zweier globaler
Diskurssysteme, reales Weltrecht gegen Real-
politik. Zwischen ihnen steht nichts Gerin-
geres zur Diskussion als die Frage, ob sich
der verfassungsrechtliche Grundgedanke ei-
ner rechtlichen Konstituierung und Limi-
tierung von Macht wird behaupten können,
oder ob das Recht von den totalisierenden
Ansprüchen des weltpolitischen Systems
auf Perpetuierung eines globalen Ausnah-
mezustands zurückgedrängt wird.

CCR gegen Bush, Rumsfeld
und andere

Im Streit um unterschiedliche Lesarten des
Rechts suchen politische Akteure einerseits
und gesellschaftliche Akteure andererseits
nach Foren und Verfahren, in denen sie eine
Bestätigung ihrer jeweiligen Rechtser-
wartungen anstreben. Wie wenig dieser
Grundkonflikt ein Spezifikum des Welt-
rechts ist, wie er vielmehr auch die natio-
nalstaatlichen Systeme durchzieht, wird
deutlich, wenn man den Hintergrund der
Strafanzeige betrachtet. So hat sich das CCR
bereits vor der Anzeige in der Bundesrepu-
blik dadurch einen Namen gemacht, dass
es den Fall Rasul gegen Bush3  vor den US
Supreme Court gebracht hat. Schon im Fe-
bruar 2002 hatte die NGO so genannte
Habeas Corpus-Anträge eingereicht mit
dem Ziel, dass den auf der US-Militärbasis
in Guantánamo Inhaftierten das Recht auf
den gesetzlichen Richter und die in den
Genfer Konventionen und allgemeinen
Menschenrechtsabkommen verbrieften
Rechte nicht länger vorenthalten bliebe.
Nach den ablehnenden Entscheidungen der
Untergerichte entschied der US Supreme
Court am 28. Juni 2004, dass die Inhaftier-
ten Zugang zu den US-amerikanischen Ge-
richten haben. Im zugleich mit dem Rasul
gegen Bush-Fall entschiedenen Fall Hamdi
gegen Rumsfeld machte Richterin Sandra
Day O’Connor deutlich, worin die Heraus-
forderung der Fälle besteht: „Wir haben seit
langem klargestellt, dass der Kriegszustand
kein Blankoscheck für den Präsidenten ist,
soweit individuelle Rechte betroffen sind
[…] Welche Kompetenzen die Verfassung
der USA auch immer der Exekutive in ihrem

Völkerstrafrecht in der Bundesrepublik

Am 30. Juni 2002 ist das Völkerstrafgesetzbuch (BGBl I 2002, 2254) in Kraft getre-
ten. Die Bundesrepublik hat mit der Einführung dieses Gesetzes auf die Entwick-
lung des Völkerstrafrechts reagiert. Dieses Rechtsgebiet kann nicht auf das Römi-
sche Statut des Internationalen Strafgerichtshofes reduziert werden.

Das Rom-Statut, das die Bundesrepublik bereits mit Gesetz vom 17. Juli 1998
(IStGH-Statutgesetz, BGBl. 2000 II, 1393) ratifiziert hatte, weist die Aburteilung
bestimmter Strafdelikte in die Zuständigkeit des internationalen Gerichts. In sach-
licher Hinsicht gibt es diesbezüglich allerdings gewichtige Einschränkungen, die bei-
spielsweise das bislang im Rahmen des Statuts nicht definierte, völkergewohnheits-
rechtlich aber geltende Delikt des Angriffskrieges betreffen. Auch ist zu beachten,
dass in die Zuständigkeit des IStGH nur solche Delikte verwiesen sind, die entweder
in territorialer Hinsicht oder über die Staatsangehörigkeit des Täters oder Opfers
(passives bzw. aktives Personalitätsprinzip) mit einem Mitgliedstaat des Rom-Sta-
tutes in Verbindung gebracht werden können. Die Zuständigkeit des IStGH zur Klä-
rung der Vorwürfe im Hinblick auf Abu Ghraib ist darum nicht begründbar. Die
USA sind bekanntlich nicht Mitglied des Rom-Statutes. Auch der Irak ist der Kon-
vention nicht beigetreten. Wenn Täter und Opfer also nicht die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaates haben und die Taten auf dem Territorium eines Nichtmitglied-
staates begangen worden sind, besteht keine Möglichkeit der Zuständigkeits-
begründung für den IStGH. Wegen dieser Limitierung in sachlicher und personaler
Hinsicht hatten bereits die Richter Higgins, Kooijmans und Buergenthal im sog.
Haftbefehl-Fall, den der Internationale Gerichtshof zwischen Belgien und Kongo
im Jahr 2002 zu entscheiden hatte, hervorgehoben, dass die nationalstaatlichen Ge-
richte eine wichtige Ergänzung des IStGH darstellen.

Das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) ist gegenüber dem Strafgesetzbuch und dem
IStGH-Statutgesetz ein eigenständiges Regelungswerk. Es enthält einen Teil mit all-
gemeinen Bestimmungen und einen besonderen Teil, in dem die tatbestandlichen
Voraussetzungen zu Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen normiert werden. Für alle Verbrechen nach dem VStGB ist die Geltung
des Weltrechtsprinzips vorgesehen. § 1 des VStGB bestimmt diesbezüglich, dass das
Gesetz für alle in ihm bezeichneten Straftaten gegen das Völkerrecht gilt, auch dann,
wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist.
Ausgehend von diesem Grundsatz obliegt es dem Generalbundesanwalt damit prin-
zipiell, all die im VStGB aufgeführten Verbrechen gegen das Völkerrecht zu verfol-
gen, soweit sie nach dem Inkrafttreten des Gesetzes begangen wurden.
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Drittes Genfer Abkommen
vom 12. August 1949

Art. 129 Abs. 2
Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der
Personen verpflichtet, die der Begehung
oder der Erteilung eines Befehls zur
Begehung der einen oder andern dieser
schweren Verletzungen beschuldigt sind,
und hat sie ohne Rücksicht auf ihre
Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen
Gerichte zu ziehen. [...]

Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)
der Bundesrepublik

§ 1
Dieses Gesetz gilt für alle in ihm bezeich-
neten Straftaten gegen das Völkerrecht, für
die in ihm bezeichneten Verbrechen auch
dann, wenn die Tat im Ausland begangen
wurde und keinen Bezug zum Inland
aufweist.

§ 4 Abs. 1
Ein militärischer Befehlshaber oder ziviler
Vorgesetzter, der es unterlässt, seinen
Untergebenen daran zu hindern, eine Tat
nach diesem Gesetz zu begehen, wird wie
ein Täter der von dem Untergebenen
begangenen Tat bestraft. […]

§ 8 Abs. 1
Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt [...] eine nach dem
humanitären Völkerrecht zu schützende
Person grausam oder unmenschlich
behandelt, indem er ihr erhebliche
körperliche oder seelische Schäden oder
Leiden zufügt, insbesondere sie foltert oder
verstümmelt, [...] wird in den Fällen […]
mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren
[...] bestraft.

§ 13 Abs. 1
Ein militärischer Befehlshaber, der es
vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, einen
Untergebenen, der seiner Befehlsgewalt
oder seiner tatsächlichen Kontrolle
untersteht, gehörig zu beaufsichtigen, wird
wegen Verletzung der Aufsichtspflicht
bestraft, wenn der Untergebene eine Tat
nach diesem Gesetz begeht, deren Bevor-
stehen dem Befehlshaber erkennbar war
und die er hätte verhindern können

§ 14 Abs. 1
Ein militärischer Befehlshaber oder ein
ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, eine
Tat nach diesem Gesetz, die ein Untergebe-
ner begangen hat, unverzüglich der für die
Untersuchung oder Verfolgung solcher
Taten zuständigen Stelle zur Kenntnis zu
bringen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren bestraft.

Verhältnis zu anderen Staaten und interna-
tionalen Organisationen im Konfliktfall
zugestehen mag, so betont die Verfassung
doch nachdrücklich, dass dann, wenn indi-
viduelle Freiheiten in Frage stehen, allen
drei Staatsgewalten eine eigene Rolle zu-
kommt.“4

Nach den juristischen Erfolgen vor den
US-amerikanischen Gerichten hat die NGO
sich nunmehr entschlossen, auch die deut-
schen Gerichte einzuschalten. Anders als in
den US-amerikanischen Fällen geht es da-
bei in Deutschland nicht in erster Linie um
die Vorwürfe hinsichtlich der Haftbedin-
gungen auf Guantánamo, sondern vor-
nehmlich um die Geschehnisse im iraki-
schen Gefängnis Abu Ghraib, in dem die
Besatzungsmächte zeitweise bis zu 4.000
Menschen gefangen hielten. Die Vorwürfe
zu systematischer Folter, grausamer und un-
menschlicher Behandlung in US-Gefange-
nenlagern wurden bereits von einer ganzen
Reihe von Institutionen untersucht. Der auf
Veranlassung des befehlshabenden Generals
Ricardo Sanchez erstellte Bericht des US-
amerikanischen Generalmajors Antonio
Taguba ist hier zu nennen, wie auch der re-
gierungsamtliche Untersuchungsbericht
der Militärs Fay und Jones vom 9. August
2004, der so genannte Schlesinger-Report
und ein Bericht des Internationalen Roten
Kreuzes, der – trotz Geheimhaltungsgebots
– öffentlich geworden ist, und der Bericht
des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte. Ferner haben
Menschenrechtsorganisationen wie Amne-
sty International und Human Rights Watch
eigene Situationseinschätzungen  vorge-
legt.5  Sie alle untersuchen die Hintergrün-
de der erschütternden Bilder, die im April
2004 von den brutalen und entwürdigen-
den Misshandlungen von Inhaftierten im
irakischen Gefängnis Abu Ghraib durch
ihre US-amerikanischen Bewacher und Ver-
nehmer an die Weltöffentlichkeit gelangten.

Dass diese Vernehmungs- und Einschüch-
terungstechniken fundamentalen Rechts-
normen der Weltgesellschaft widersprechen,
muss wohl kaum ernsthaft diskutiert wer-
den. Fraglich ist aber, ob die von den US-
Militärs als Missbrauch bezeichneten Taten
tatsächlich – wie die Anzeigeerstatter mei-
nen – als Folter und andere schwere Verlet-
zungen des Kriegsvölkerrechts einzustufen
sind, und ob die angewandten Praktiken
mehr als das Werk einer Hand voll sadisti-

scher Einzeltäter waren. Die Strafanzeige
geht jedenfalls dahin, dass die skandali-
sierten Praktiken unter US-Militärs weit
verbreitet und ständig sowohl in Afghani-
stan als auch in Guantánamo und Irak so-
wie in bekannten und unbekannten Haft-
zentren in anderen Ländern angewandt
worden seien. Höchste Funktionäre der US-
amerikanischen Regierung hätten diese
Handlungen nicht nur entweder direkt oder
indirekt angeordnet, sondern durch unkor-
rekte und falsche rechtliche Auskünfte, die
zivile und militärische Juristen im Dienste
der Regierung gegeben hätten, mitver-
ursacht.

Zuständigkeit der deutschen
Justiz

Das sind die Vorwürfe, die nunmehr die
deutsche Generalbundesanwaltschaft be-
schäftigen. Warum aber, mag man sich fra-
gen, sollen die Umstände dieser Delikte, die
offensichtlich nicht von Deutschen, auch
nicht an Deutschen, nicht auf deutschem
Territorium und auch nicht von deutschem
Territorium aus begangen worden sein sol-
len, gerade in der Bundesrepublik geklärt
werden? Weil, so kann man zunächst ein-
mal mit Immanuel Kant antworten, „die
Rechtsverletzung an einem Platz der Erde
an allen gefühlt wird“.6  Weil das, so ist hin-
zuzufügen, was die Militärs und Nachrich-
tendienstler im Zuge von militärischen
Zwangsdemokratisierungseinsätzen zu-
nichte machen, wenn sie auf die Technik des
Folterns zurückgreifen, der demokratisch
rechtstaatliche Kerngedanke schlechthin ist:
der rechtliche Schutz von Individuen vor
entwürdigender Behandlung.

Juristisch ist hierbei entscheidend, dass in
der Bundesrepublik seit dem 30. Juni 2002
das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) gilt.
Dieses Gesetz inkorporiert die einschlägigen
und völkergewohnheitsrechtlich geltenden
Regeln des Völkerstrafrechts, der strafrecht-
lichen Jurisdiktion und der Bestrafungs-
pflichten bei schwerwiegenden Verstößen
gegen das Kriegsvölkerrecht und statuiert
in seinem § 1 das sog. Weltrechtsprinzip,
d.h. den Grundsatz der deutschen Uni-
versalzuständigkeit bei den im VStGB auf-
geführten Delikten. So führte die damalige
Bundesministerin der Justiz Däubler-
Gmelin anlässlich der Verabschiedung des
VStGB in der Sitzung des Deutschen Bun-
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destages am 25. April 2002 aus: „Wir alle
wissen auch, dass die Verfolgung von Völ-
kerrechtsverbrechen vor den deutschen
Gerichten wichtig bleibt. Der Komplemen-
taritäts-Grundsatz des Römischen Statuts
setzt ja fest, dass die Gerichtsbarkeit des
Internationalen Strafgerichtshofes nur
greift, wenn Staaten nicht willens oder in
der Lage sind, eines der vom Statut erfass-
ten Kernverbrechen strafrechtlich zu verfol-
gen. Das heißt, die Vertragsstaaten behal-
ten ihre Verantwortung für die internatio-
nale Strafgerichtsbarkeit, soweit sie das
können. Wir als Rechtsstaat können und
wollen das. Mit unserem Völkerstraf-
gesetzbuch schaffen wir eine verbesserte
Rechtsgrundlage für die Verfolgung von
Völkerrechtsverbrechen [...] Ein Wort noch
zum Weltrechtsprinzip. Auch Täter, die
weder selbst Deutsche sind, noch ihre Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit in
Deutschland oder an Deutschen begehen,
können hier zur Verantwortung gezogen
werden. Das ist vernünftig, einfach um die
globale Bedeutung der Ächtung und Ver-
folgung solcher schwerster Straftaten zu
unterstreichen.“7

Die Anzeigeerstatter im Fall Abu Ghraibs
berufen sich darum zu recht darauf, dass
die deutsche Jurisdiktion für Fälle, die un-
ter das VStGB fallen, weltweit eröffnet ist.
Anknüpfungspunkt für die deutsche Zu-
ständigkeit ist allein der Unrechtsgehalt der
Taten. Ein darüber hinausgehender spezifi-
scher Bezug zur Bundesrepublik, wie die
Staatsangehörigkeit der Opfer oder Täter,
das Territorium der Tat oder die Anwesen-
heit des Beschuldigten in Deutschland, ist
nicht erforderlich. Allerdings, und darauf
ist zurückzukommen, ist der Staatsanwalt-
schaft ein Ermessen für die Entscheidung
zur Aufnahme von Ermittlungen einge-
räumt.

Folter als Kriegsverbrechen

Die Anschuldigungen, die gegen die US-
Militärs in der Strafanzeige erhoben werden,
beziehen sich im Kern darauf, dass in der
Haftanstalt Abu Ghraib systematische Folte-
rungen stattgefunden haben und dass nach
dem humanitären Völkerrecht zu schützen-
de Personen grausam und unmenschlich
behandelt wurden. Die einschlägigen Straf-
tatbestände sind in § 8 Abs. 1 VStGB in das
deutsche Recht inkorporiert. Sie sind mit

mindestens dreijähriger Freiheitsstrafe zu
ahnden. Während nun im (allgemeinen)
deutschen Strafgesetzbuch ein eigener Straf-
tatbestand für „Folter“ nicht existiert, man
sich also immer mit verwandten Tatbestän-
den wie zum Beispiel Nötigung behelfen
muss (ohne jedoch den spezifischen Un-
rechtsgehalt des Folterns rechtlich artikulie-
ren zu können),8  formuliert das besondere
Strafrecht für den Bereich völkerrechtlicher
Straftaten den Foltertatbestand ausdrücklich.
Dessen international akzeptierte Definition
ist in Art. 1 der Anti-Folterkonvention von
1984 enthalten. Im Lichte dieser Norm ist
Art. 130 des Genfer Abkommens über die
Behandlung der Kriegsgefangenen (sowohl
die Bundesrepublik als auch die USA ha-
ben dieses Abkommen ratifiziert) zu lesen,
der Folter als „schwere Verletzung“ der Gen-
fer Konventionen klassifiziert. Daraus resul-
tiert die in Art. 129 Abs. 2 dieses Abkom-
mens festgesetzte Pflicht zur Ermittlung der
Personen, die der Begehung oder der Ertei-
lung eines Befehls zur Begehung der einen
oder andern dieser schweren Verletzungen
beschuldigt sind. Die Vertragsparteien ha-
ben diese ohne Rücksicht auf ihre Staats-
angehörigkeit vor ihre eigenen Gerichte zu
ziehen. Sowohl das Jugoslawien- als auch
das Ruandatribunal haben hierbei zur Kon-
kretisierung der Verhaltenspflichten des
humanitären Völkerrechts auf die Folter-
definition des Art. 1 der Anti-Folterkonvention
Bezug genommen.9  Danach ist „Folter“als
Delikt dann gegeben, wenn einer Person
„körperliche oder seelische Schmerzen oder
Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um
von ihr oder einem Dritten eine Aussage
oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für
eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr
oder einem Dritten begangene Tat zu be-
strafen oder um sie oder einen Dritten ein-
zuschüchtern oder zu nötigen, oder aus ei-
nem anderen, auf irgendeiner Art von
Diskriminierung beruhenden Grund, wenn
diese Schmerzen oder Leiden von einem
Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder
einer anderen in amtlicher Eigenschaft han-
delnden Person, auf deren Veranlassung
oder mit deren ausdrücklichem oder still-
schweigendem Einverständnis verursacht
werden.“

Die Anzeigeerstatter machen geltend, die
vier irakischen Internierten seien geschla-
gen und sexuell missbraucht worden, man
habe sie Schlaf- und Essensentzug und

durch Kapuzen einer Sinnesdeprivation
unterworfen, all dies um sie einzuschüch-
tern und nachrichtendienstlich relevante
Informationen zu erlangen. Zudem seien
die Gefangenen extremen Temperaturen
und lauter Musik ausgesetzt sowie gezwun-
gen worden, in unbequemen Positionen zu
verharren. Man habe Hunde auf sie gehetzt
und Scheintötungen durchgeführt. Schwer-
wiegend ist auch der Vorwurf, dass das medi-
zinische Personal bei den Misshandlungen
aktiv mitgewirkt habe. So seien von den Ver-
hörenden medizinische Befunde verwendet
worden, um die Gefangenen besser unter
Druck setzen zu können. Die Zahl der Ge-
fangenen, die vor allem wegen der langen
Isolierhaft psychische Probleme hätten, sei
groß. Ähnliche Vorgänge in der Haftanstalt
in Guantánamo hat selbst das sonst so zu-
rückhaltende Internationale Komitee vom
Roten Kreuz in einem der New York Times
zugespielten Bericht als „Folter“ bezeichnet,
der dem Pentagon, dem Weißen Haus und
anderen US-Behörden im Juli 2004 über-
reicht worden war. Das Komitee kritisierte
dabei, dass die Methoden „zunehmend ver-
bessert und repressiver“ eingesetzt würden.
Man habe in Guantánamo ein System vor-
gefunden, das darauf ausgerichtet sei, den
Willen der Gefangenen zu brechen und sie
von den Verhörpersonen durch Strafen –
„demütigende Handlungen, Isolierhaft, ex-
treme Temperaturen, Einnahme schmerz-
hafter Körperpositionen“ – psychisch ab-
hängig zu machen. Man könne ein solches
System, „das den ausdrücklichen Zweck hat,
Informationen zu erhalten, nicht anders als
ein absichtlich eingerichtetes System grau-
samer, ungewöhnlicher und herabwürdi-
gender Behandlung und als eine Form der
Folter bezeichnen“.10

Verantwortung von
Vorgesetzten

Schwieriger wird es, eine Verantwortung in
der nach oben offenen Befehlskette nach-
zuweisen. Die Strafanzeige richtet sich nicht
gegen die Soldaten am unteren Ende der
Militärhierarchie, gegen die es vereinzelt
bereits vor US-Gerichten Prozesse gegeben
hat, sondern gegen Beschuldigte, die als
politische Entscheidungsträger und Vor-
gesetze der in Abu Ghraib stationierten Sol-
daten für die allgemeine Befehlslage verant-
wortlich sein sollen, die das Foltern erst
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Links

American Civil Liberties Union
Dokumentation zahlreicher Memoranden
und Direktiven der US-Administration im

Hinblick auf Guantánamo und Abu Ghraib
http://www.aclu.org/

Amnesty International
Memorandum “Universal Jurisdiction - the
duty of states to enact and enforce legisla-
tion” (AI Index 53/002/2001)
http://web.amnesty.org/pages/uj-memo-
randum-eng

CAT-Committee against Torture Aus-
schuss nach der Konvention gegen Folter
mit Dokumentation der Staatenberichte
und Stellungnahmen des Ausschusses
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Center for Constitutional Rights
Im Namen dieser NGO wurde die
Strafanzeige gegen Rumsfeld eingereicht;
Dokumentation der Strafanzeige
http://www.ccr-ny.org

Human Rights Watch
Dokumentation von Beiträgen der NGO
zum Thema internationale Gerechtigkeit
http://www.hrw.org/doc/?t=justice

The Princeton Principles on Universal
Jurisdiction
Gemeinsame Erklärung des Princeton
University’s Program in Law and Public
Affairs und anderer namhafter
internationaler Institutionen zum
Weltrechtsprinzip
http://www.law.uc.edu/morgan/newsdir/
univjuris.html

Internationale Liga für Menschenrechte
Die NGO hat sich der Strafanzeige gegen
Rumsfeld angeschlossen
www.fidh.org/

Lawyers Against the War
Die NGO hat sich der Strafanzeige gegen
Rumsfeld angeschlossen
www.lawyersagainstthewar.org/

Republikanischer Anwältinnen- und
Anwälteverein
Die NGO hat sich der Strafanzeige gegen
Rumsfeld angeschlossen
www.rav.de

ermöglicht habe. Die Anzeigeerstatter be-
schuldigen diese Verantwortlichen nun nicht,
dass sie alle höchstpersönlich Folterhand
angelegt hätten, sondern machen sie dafür
verantwortlich, dass die Verbreitung der
Folterpraktiken nicht nur entweder direkt
oder indirekt von diesen US-Funktionären
angeordnet, sondern durch unkorrekte und
falsche rechtliche Auskünfte von zivilen und
militärischen Juristen im Dienste der Regie-
rung mitverursacht worden sei. Konkret
stützt sich die Strafanzeige auf eine Vielzahl
von Dokumenten, die eine direkte Verant-
wortlichkeit der militärischen Führung für
die Folterpraxis in Abu Ghraib beweisen
sollen. „Teilweise haben wir direkte Anwei-
sungen, in Abu Ghraib Methoden einzuset-
zen, die nach der Genfer Konvention verboten
sind“, sagte Kaleck auf einer Pressekonferenz
am 1. Dezember 2004. Der Einsatz von se-
xuellen Demütigungen sei zwar nur auf der
Gefangeneninsel Guantánamo ausdrücklich
freigegeben worden, habe aber auch die Pra-
xis in Abu Ghraib bestimmt. Die Strafan-
zeige verweist auf eine ganze Reihe von
Memoranden und Direktiven, in denen die
Verantwortlichen die Genfer Konventionen
zum Teil für  nicht anwendbar erklärt ha-
ben, oder aber in einem solchen Maße fehl-
interpretierten, dass sie zum Beispiel den
Foltertatbestand erst dann gegeben sahen,
wenn die in den Verhören zugefügten
Schmerzen bis zum Tod, zum Organversa-
gen oder zur dauerhaften Schädigung einer
wichtigen Körperfunktion führen.

Das deutsche VStGB setzt nun neben der
generellen Garantenpflicht (§ 4 VStGB)
auch Aufklärungs- und Kontrollpflichten
(§§ 13 und 14 VStGB) für Vorgesetzte fest.
Diese müssen alles unternehmen, um
Gewaltexzesse ihrer Untergebenen zu ver-
hindern. Der Begriff des ‘Vorgesetzten’ ist
nicht strikt an die militärischen Hierarchi-
en gebunden, sondern verlangt eine Berück-
sichtigung der konkreten Weisungs- und
Befehlsverhältnisse im Einzelfall. ‘Vorge-
setzte’ können darum auch Zivilpersonen
sein, da es letztlich nur auf die tatsächliche
Führungs- und Kontrollmöglichkeit an-
kommt. Das Führungspersonal hat effektive
Maßnahmen zur Verhinderung von Kriegs-
verbrechen der Untergebenen zu ergreifen
(so aus § 4 VStGB) – eine Pflicht, die in den
§§ 13 und 14 VStGB durch Aufsichts-,
Untersuchungs- und Anzeigepflichten er-
gänzt wird. Die Strafanzeige listet auf ins-
gesamt etwa 50 Seiten detailliert auf, dass
die Verantwortlichen im Fall Abu Ghraib
nicht nur massiv gegen ihre Aufsichts- und
Kontrollpflichten verstoßen haben sollen
(was allein bereits die Strafbarkeit begrün-
den würde). Sie beschuldigt die US-Funk-
tionäre unter Bezugnahme auf die zahlrei-
chen Memoranden und Gutachten viel-
mehr auch, dass sie aktiv daran mitgewirkt
hätten, die Form der Verhörtechniken in
Guantánamo und Abu Ghraib so zu inten-
sivieren, dass sie mit dem Folterverbot nicht
mehr zu vereinbaren ist. Die auf Rumsfeld
bezogene Passage der Strafanzeige erläutert

Beschuldigte

Die Liste der in der Strafanzeige Beschuldigten liest sich wie ein ‘Who is Who’ des
nachrichtendienstlichen und militärischen Apparats der USA. Die Anzeige richtet
sich unter anderem gegen den Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten von
Amerika, Donald Rumsfeld; den ehemalige Direktor der Central Intelligence Agency
(CIA), George Tenet; den Generalleutnant Ricardo S. Sanchez, Kommandierender
General des 5. Corps (stationiert in Heidelberg); den Generalmajor Walter Wojda-
kowski, 5. Corps (Heidelberg); Brigadegeneralin Janis Karpinski, z.Zt. suspendierte
Kommandeurin der 800. Militärpolizeibrigade; den Oberstleutnant Jerry L. Phila-
baum, früherer Kommandeur des 320. Militärpolizeibatallion der 800. Militärpolizei-
brigade; den Oberst Thomas Pappas, Kommandeur der 205. Militärnachrichtendienst-
brigade (Wiesbaden); den Oberstleutnant Stephen L. Jordan, 205. Militärnachrichten-
dienstbrigade (Wiesbaden); Generalmajor Geoffrey Miller; Unterstaatssekretär für
Nachrichtendienste im US-Verteidigungsministerium Stephen Cambone. Abgesehen
von den konkret benannten Beschuldigten wird der Generalbundesanwalt, wenn es
zu Ermittlungen kommen wird, gegen alle weiteren auch in der Anzeige nicht ge-
nannten Tatverdächtigen ermitteln müssen.
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dies wie folgt: „Der Beschuldigte Rumsfeld
reagierte am 2. Dezember 2002 mit der Ent-
scheidung, 16 weitere Techniken zuzulassen,
darunter Gesichtsverhüllung, Auskleiden,
Einsatz von Hunden und sog. milden, nicht
verletzenden Kontakten [...] Am Ende je-
nes Memorandums über die Zulassung be-
stimmter Techniken befindet sich eine
handschriftliche Notiz Rumsfelds, die sich
darauf bezog, dass man Gefangene  bis zu
vier Stunden in einer Stressposition stehen
ließ. Darin schreibt er: ̀ Ich stehe 8-10 Stun-
den täglich. Warum also ist es auf 4 Stun-
den begrenzt?´ [...] Am 16. April 2003
stimmte der Beschuldigte Rumsfeld einer
Liste von ungefähr zwanzig Verhörtech-
niken zu, die für den Gebrauch in Guantá-
namo zugelassen waren und weiterhin sind.
Sie gestatten es Mitarbeitern des Verteidi-
gungsministeriums zufolge unter anderem,
die normalen Schlafgewohnheiten von Häft-
lingen umzukehren und sie Hitze, Kälte und
‘sensorischen Angriffen’ (einschließlich lau-
ter Musik und grellem Licht) auszusetzen
[...] Persönliche Interventionen des Be-
schuldigten Rumsfeld führten nicht nur zur
Anwendung evident verbrecherischer Me-
thoden beim Verhör bestimmter Personen.
Er ist auch verantwortlich für ein System
der Vertuschung von Inhaftierungen. Der
Beschuldigte Rumsfeld befahl Militäran-
gehörigen im November 2003 im Irak, ei-
nen Häftling nicht auf der Insassenliste zu
führen, um das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz davon abzuhalten, seine Be-
handlung zu überwachen, was einen Ver-
stoß gegen internationales Recht darstellt.
Außerdem werden nach Berichten Gefan-
gene in mindestens einem Dutzend Einrich-

tungen festgehalten, die im Geheimen ope-
rieren, und so vor der Überwachung des
Roten Kreuzes versteckt.“11  Wenn sich die-
se Vorwürfe im Ermittlungsverfahren be-
wahrheiten, dann wären die Beschuldigten
tatsächlich das, wogegen sie vorzugehen be-
haupten: Kriegsverbrecher.

Keine Verfahrenshindernisse

Die Beschuldigten werden sich auch darauf
berufen, dass ihnen Immunität vor der
deutschen Gerichtsbarkeit zukomme (was
sich nach Maßgabe des § 20 Abs. 2 Gerichts-
verfassungsgesetz in Verbindung mit dem
Art. 25 Grundgesetz bemisst) und sie daher
in der Bundesrepublik nicht belangt wer-
den könnten.

Man muss in der Immunitätsfrage diffe-
renzieren zwischen Ermittlungsverfahren
und Gerichtsverfahren und den jeweils be-
schuldigten Personen, für die unterschied-
liche Normbereiche einschlägig sind: Kei-
ner der Beschuldigten genießt Immunität
für das einem möglichen gerichtlichen
Hauptverfahren vorgeschaltete staatsan-
waltschaftliche Ermittlungsverfahren. We-
der geht die völkerrechtlich garantierte mi-
nisterielle Immunität soweit, dass sie eine
Sichtung und Sicherung der Beweismittel
und eine Aufklärung der Tatvorwürfe durch
die Staatsanwaltschaft  verhindern könnte,
noch ergibt sich aus dem NATO-Truppen-
statut, dass gegen die in der Bundesrepu-
blik stationierten Tatverdächtigen nicht er-
mittelt werden könnte. Anders liegen die
Dinge nur, wenn es tatsächlich zur Ankla-
geerhebung käme bzw. ein Haftbefehl aus-
zustellen wäre. In diesen Fällen gilt für den

beschuldigten Ver-
teidigungsminister,
dass er aufgrund der
Immunität, die die
Gerichte amtieren-
den Ministern zuge-
stehen, so lange
nicht belangt werden
kann, wie er das Amt
des Ministers aus-
übt. Mit dem Ende
seiner Amtszeit en-
det seine Immunität
für ein gerichtliches
Verfahren, und auch
die Vorwürfe hin-
sichtlich von Men-

schenrechtsverbrechen, die in die Amtszeit als
Minister fallen, sind gerichtlich zu unter-
suchen. Dies ergibt sich aus der Rechtspre-
chung des Internationalen Gerichtshofes
und auch den Entscheidungen nationaler
Gerichte (z.B. im Fall Pinochet durch das
englische House of Lords). Die Gerichte
haben sich dabei mit dem völkerrechtlichen
Wertungsmaßstab auseinandergesetzt, wie
er im Wiener Übereinkommen über diplo-
matische und konsularische Beziehungen
vom 18. April 1961 und der UN-Konventi-
on zu Spezialmissionen vom 8. Dezember
1969 zum Ausdruck kommt. Insbesondere
im Haftbefehl-Fall zwischen Belgien und
dem Kongo, in dem der IGH über einen
gegen den (damals) amtierenden Außenmi-
nister des Kongo ausgestellten Haftbefehl zu
entscheiden hatte, kommt zum Ausdruck,
dass das Völkerrecht in der Abwägung zwi-
schen den Rechtsgütern des Individual-
schutzes (Aufklärungs- und Bestrafungs-
pflichten von Menschenrechtsverletzungen)
und des Funktionsschutzes des diplomati-
schen Verkehrs zu einer abgestuften Immu-
nitätsdogmatik gelangt ist.12  Diese versucht,
beide Rechtsgüter so miteinander zu ver-
zahnen, dass weder die diplomatische Im-
munität noch der Menschenrechtsschutz
grundsätzlich zurückstehen muss. Ein ak-
tuelles Verfahren, das derzeit zwischen
Frankreich und Kongo am IGH anhängig
ist, betrifft dabei die Frage, wie sich diese
Lösung auf Ermittlungsverfahren auswirkt.
Der IGH hat diesen Fall noch nicht ab-
schließend entschieden, auch wenn er den
Antrag des Kongo, gegen dessen Minister
ein französisches Ermittlungsverfahren lief,
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
zurückgewiesen hat. Da strafrechtliche Er-
mittlungen den diplomatischen Verkehr
nicht behindern, wird eine diesbezügliche
Immunität von Funktionsträgern nicht an-
genommen werden können.13

Grob skizziert stellen sich die Vorausset-
zungen für die gerichtliche Immunität dem-
nach  insgesamt wie folgt dar: Das Staats-
oberhaupt und die Minister genießen in der
Zeit als Funktionsträger Immunität von der
Gerichtsbarkeit anderer Staaten (eine Aus-
nahme für ein internationales Gericht ist in-
sofern Artikel 27 (2) IStGH-Statut). Das gilt
auch für Mitglieder diplomatischer Spezial-
missionen. Diese (personale) Immunität
geht nicht so weit, dass die in der Amtszeit
begangenen Menschenrechtsverletzungen

Dieses und etliche andere in Abu Ghraib aufgenommene Bilder lösten weltweit Entsetzen aus.
Die inzwischen verurteilte 20-jährige Lynndie England posiert hier mit Folteropfern.
Bild: http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_prisoner_abuse
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zu keinem Zeitpunkt verfolgt werden kön-
nen. Vielmehr genießt kein staatlicher
Funktionsträger Immunität bei schweren
Menschenrechtsverletzungen, da Menschen-
rechtsverletzungen nicht zum Bereich der
Ausübung einer öffentlichen Funktion ge-
hören. Allerdings gilt wegen des völker-
rechtlichen Schutzgebotes für die Freiheit
des diplomatischen Verkehrs, dass die ge-
richtliche Verfolgbarkeit von Menschen-
rechtsverletzungen so lange suspendiert ist,
wie sich der betreffende Funktionsträger im
Amt befindet. Über den Umfang dieser spe-
ziellen personellen Immunität kann man
sich völkerrechtlich zwar streiten, denn ur-
sprünglich galt sie nur für das Staatsober-
haupt. Doch in der völkerrechtlichen Pra-
xis gibt es eine Tendenz, diese Immunität
auch auf einzelne Minister auszuweiten. Es
ist absehbar, dass der Generalbundesanwalt
sich darauf berufen wird, dass Rumsfeld
derzeit gerichtliche Immunität genießt. Die-
se Immunitätsregelung steht zwar in Kon-
flikt mit den Normen des humanitären Völ-
kerrechts, die eine Bestrafungspflicht bei
Kriegsverbrechen vorsehen (Art. 129 des
Dritten Genfer Abkommens). Aber auch
hier könnte der Generalbundesanwalt sich
darauf stützen, dass es im Völkerrecht eine
zunehmende Anerkennung für die Auffas-
sung gibt, dass die temporäre Suspendie-
rung von der Gerichtsbarkeit keine Verlet-
zung der Bestrafungspflicht bedeutet, wenn
die betreffenden Verfahren nach dem Aus-
scheiden aus dem öffentlichen Amt einge-
leitet werden. Mit anderen Worten: Gegen
Verteidigungsminister Rumsfeld, kann
(muss sogar, siehe unten) ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet werden. Die Ausstel-
lung eines Haftbefehls wie auch die Einlei-
tung eines gerichtlichen Hauptverfahrens
könnte der Generalbundesanwalt unter Be-
rufung auf die Immunitätsregeln hinsicht-
lich des Beschuldigten ablehnen, solange
Rumsfeld Minister der Vereinigten Staaten
von Amerika ist.

Bei den übrigen Beschuldigten, sofern sie
in der Bundesrepublik stationiert sind, ist
die Rechtslage dahingehend spezieller, dass
das NATO-Truppenstatut auf völkerver-
traglichem Wege die Exemtion von der
deutschen Gerichtsbarkeit garantiert. Ins-
gesamt hat die vertragliche Zusicherung
von Immunität bzw. der Exemtion von der
Gerichtsbarkeit für Truppenverbände der-
zeit eine allgemeine Hochkonjunktur.

Nachdem die USA davon Abstand genom-
men haben, gegen den internationalen Wi-
derstand Immunitätsgarantien nach Art. 16
des Rom-Statuts für ihre Soldaten in inter-
nationalen Missionen durch Resolutionen
des Sicherheitsrat zu erwirken, haben sie
ihre Bemühungen auf den Abschluss bila-
teraler Immunitäts- bzw. Exemtionsverein-
barungen konzentriert. Für das Statut des
Internationalen Strafgerichtshofes ergibt
sich der einschlägige Rechtsrahmen aus Art.
98 Rom-Statut, wonach der Gerichtshof
kein Überstellungsersuchen an Staaten rich-
ten darf, wenn diese durch die Überstellung
eines Verdächtigen ihren Verpflichtungen
aus völkerrechtlichen Vereinbarungen zu-
wider handeln würden. Es kommt dabei
sowohl im Jurisdiktionskreis des IStGH wie
auch dem der nationalen Gerichte darauf
an, den Inhalt der jeweiligen völkerver-
traglichen Immunitätszusicherungen exakt
zu bestimmen und vor allem zu prüfen, ob
solche Normen möglicherweise gegen an-
dere Völkerrechtsnormen verstoßen. Im
Hinblick auf die Abgrenzung der Gerichts-
barkeiten der USA und der Bundesrepublik,
so wie sie sich aus der Vereinbarung des
NATO-Statuts vom 19. Juni 1951, der Zu-
satzvereinbarung vom 3. August 1959 und
deren Revision durch die Vereinbarung vom
18. März 1993 ergibt,14  sind dabei drei Ge-
sichtspunkte relevant: (1) Diese Vereinba-
rungen haben den Zweck, die Abgrenzun-
gen von Zuständigkeiten zu regeln, die sich
aus der Stationierung fremder Truppen auf
dem Territorium des Empfangsstaates erge-
ben. Das NATO-Statut ist dabei ausschließ-
lich dann anwendbar, wenn die strafrecht-
lichen Vorwürfe sich auf Straftaten beziehen,
die auf dem Territorium des Empfangs-
staates begangen worden sind. Dies ist im
vorliegenden Fall nicht gegeben, da es um
Vorwürfe geht, die mit den Geschehnissen
in Abu Ghraib in Zusammenhang stehen.
Auch die jeweiligen Einzelvorwürfe hin-
sichtlich der Verletzung von Aufsichts-,
Garanten- und Kontrollpflichten wurden
nicht in Deutschland begangen. (2) Wichtig
ist auch, im Recht der Truppenstationierung
die Differenzierung des Völkergewohn-
heitsrechtes im Hinblick auf Immunitäts-
ausnahmen nachzuvollziehen. Die Jurisdik-
tion des Empfangsstaates ist nur ausge-
schlossen, wenn die betreffende Tat durch
eine Handlung oder Unterlassung eines
NATO-Soldaten in amtlicher Eigenschaft
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begangen wurde. Wie in den Fällen der di-
plomatischen Immunität gilt hier, dass die
Beteiligung an Folterungen nicht und nie-
mals als amtliche Tätigkeit zu werten ist.
Eine völkervertragliche Exemtion von der
Gerichtsbarkeit des Aufnahmestaates schei-
det darum genauso aus wie die Anwendung
der Immunitätsgrundsätze. Mit anderen
Worten, auch wenn die Folterungen im
Rahmen der Ausübung einer öffentlichen
Funktion ausgeführt werden, sind Immu-
nität und Exemtion von der Gerichtsbar-
keit des Aufnahmestaates nicht gegeben. (3)
Selbst wenn dies nicht so wäre, die hier in
Rede stehenden Vorwürfe also nach Art. VII
des NATO-Statuts als strafbare Handlun-
gen, „die sich aus einer Handlung oder Un-
terlassung in Ausübung des Dienstes erge-
ben“, zu werten wären, folgte daraus nur,
dass zwischen Entsendestaat (USA) und
Aufnahmestaat (BRD) eine konkurrieren-
de Zuständigkeit mit einem Gerichts-
barkeitsvorrecht der USA vorläge. Wenn –
wie hier – der Entsendestaat von seinem
Vorrecht keinen Gebrauch macht, stehen
der Gerichtsbarkeit des Aufnahmestaates
keine aus dem Truppenstatut abzuleitenden
sachlichen Verfahrenshindernisse entgegen.
Insgesamt scheidet daher eine Immunität
bzw. die Annahme von Verfahrenshinder-
nissen für die in der BRD stationierten Be-
schuldigten nach dem NATO-Statut aus.

Ermessenseinschränkung

Um also zusammenzufassen: Die deutsche
Gerichtsbarkeit ist nach dem Weltrechts-
prinzip  zuständig. Die Verantwortlichkeit
der in der Strafanzeige genannten Personen
ist nicht abwegig, eine Immunität im Er-
mittlungsverfahren gibt es nicht, und ledig-
lich der amtierende Verteidigungsminister
ist für die Dauer seiner Amtszeit vor Haft-
befehl und Gerichtsverfahren geschützt.
Woran könnte die Anzeige also scheitern?

Zunächst einmal daran, dass der Gene-
ralbundesanwalt es möglicherweise ablehnt,
ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Es ge-
hört zu den üblichen strafprozessualen
Techniken, eine Fülle von Ermittlungen in
Deutschland dadurch abzuschließen, dass
die Staatsanwaltschaft die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens ablehnt. Eine solche
Ablehnung der Eröffnung eines Ermitt-
lungsverfahrens ist eine kafkaeske Angele-
genheit, die an die Türhüterparabel erin-

nert: Ein Mann vom Land steht vor den
Toren des Rechts, begehrt Einlass, der ihm
aber verweigert wird. Am Ende wird das Tor
geschlossen, ohne dass er jemals das Gesetz
zu Gesicht bekommen hat. Es war nur dazu
da, ihn vergeblich warten zu lassen.

Bewährt hat sich diese Vorgehensweise,
die lediglich informell ist und für die es in
der Strafprozessordnung (StPO) keine Re-
gelung gibt, bei Querulanten und Promi-
nenten. Erstere kann man auf diesem Weg
ohne größeren Papier- und Arbeitsaufwand
loswerden. Letztere werden so vor einer ver-
meintlichen Stigmatisierung durch ein Er-
mittlungsverfahren geschützt. Paradox ist
daran, dass die dem Ermittlungsverfahren
vorgeschalteten Ermittlungen in diesen Fäl-
len inhaltlich identisch sind mit dem, was
bei gewöhnlichen Kriminellen unmittelbar
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
bedeutet, d.h. es wird geprüft, ob ein straf-
rechtlich relevanter Tatverdacht vorliegt.
Exakt dies wird der Generalbundesanwalt
auch in der Strafanzeige in Sachen Abu
Ghraib unternehmen müssen, d.h. er ist
verpflichtet, dem Anfangsverdacht gegen
die Beschuldigten nachzugehen. Die staats-
anwaltschaftliche Verdachtschöpfung, die
häufig einen ergebnisorientierten Umgang
mit dem Anfangsverdacht impliziert, unter-
liegt der gerichtliche Kontrolle. Den Anzeige-
erstattern, sofern sie Opfer des mutmaßli-
chen Verbrechens sind, steht gegen die
verfahrensbeendende Verfügung der Staats-
anwaltschaft das Rechtsmittel einer Be-
schwerde beim Bundesgerichtshof zu.

In diesem Verfahren wird man dann die
Bundesanwaltschaft zur Aufnahme eines
Ermittlungsverfahrens zwingen müssen.
Denn der Gesetzgeber hat das sonst bei
Auslandstaten bestehende Ermessen der
Staatsanwaltschaft strukturiert und einge-
schränkt. Der im Gesetzgebungsverfahren
für das VStGB neu eingeführte § 153f StPO
sieht eine Ermittlungs- und Verfolgungs-
pflicht für den Fall vor, dass sich der Be-
schuldigte im Inland aufhält oder ein sol-
cher Aufenthalt zu erwarten ist. Es genügt
hierbei, dass der Aufenthalt im Rahmen der
Durchreise erfolgt. Die Einheit des ehema-
ligen Irak-Befehlshabers Sanchez ist in Hei-
delberg stationiert. Auch die Beschuldigten
Wodjakowski und Pappas haben ihren
Dienstsitz in Deutschland. Schon deshalb
sind die hier zur Anzeige gebrachten Taten
zu verfolgen. Die Verfolgung darf sich da-

bei nicht auf die in Deutschland anwesen-
den Beschuldigten beschränken, was sich
auch aus dem Umkehrschluss des in § 153f
II Ziff. 3 StPO artikulierten Rechts-
gedankens ergibt, der ermöglicht, dass die
Ermittlungen eingestellt werden können,
wenn „kein Tatverdächtiger sich im Inland
aufhält und ein solcher Aufenthalt auch
nicht zu erwarten ist“. Schon aus dem
Gesetzeswortlaut wird deutlich, dass bereits
die Anwesenheit nur eines an einem Tat-
komplex Beteiligten ausreicht, um die
Verfolgungspflicht zu begründen. Auch
wenn die Beschuldigten zwischenzeitlich zu
einem Einsatzort außerhalb des Bundesge-
biets versetzt worden sein sollten, spielt dies
rechtlich keine Rolle. Ein Aussitzen der Er-
mittlungen wäre rechtswidrig, es verstieße
gegen die staatsanwaltschaftliche Rechts-
pflicht zur Ermittlung. Dieser Versuch, das
Verfahren leer laufen zu lassen, wäre aber
auch bereits deshalb sinnlos, da zahlreiche
der in Deutschland stationierten US-Ein-
heiten im Irak eingesetzt waren und sind.
Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, die
Ermittlungen auf alle in Betracht kommen-
den, auch in der Strafanzeige nicht genann-
ten Verdächtigen auszudehnen. Ermessens-
einschränkend wirkt ferner, dass das von der
Bundesrepublik und den USA unterzeich-
nete Dritte Genfer Abkommen in seinem
Art. 129 Abs. 2 eine Verfolgungspflicht sta-
tuiert, d.h. die Vertragsparteien zur Ermitt-
lung der Personen verpflichtet, die der Be-
gehung oder der Erteilung eines Befehls zur
Begehung der in Art. 130 dieses Abkommens
genannten schweren Verletzungen beschul-
digt sind.

Oberflächlich betrachtet,15  könnte man
zudem daran denken, dass der in § 153f
Abs. 2 Ziff. 4 StPO genannte Einstellungs-
grund der Subsidiarität gegeben ist. Danach
können Verfahren in der Bundesrepublik
eingestellt werden, unter anderem wenn die
Tat bereits durch den Staat verfolgt wird,
dessen Staatsangehöriger der mutmaßliche
Täter oder das Opfer ist. Dass die Vereinig-
ten Staaten in grundsätzlicher Hinsicht
rechtsstaatlich verfasst sind, bedeutet nun
aber nicht, dass im konkreten Fall eine ef-
fektive Strafverfolgung der Verbrechen von
Abu Ghraib stattfindet. Trotz der mehrfach
geäußerten Absicht, die Vorwürfe umfas-
send aufzuklären, sind wegen der Vorfälle
in Abu Ghraib bislang nur acht niedrig-
rangige Soldaten angeklagt und nur teilweise
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verurteilt worden. Es ist auch nicht zu er-
warten, dass die in der Strafanzeige beschul-
digten Vorgesetzten wegen der in der Straf-
anzeige genannten Delikte der Garanten-,
Aufklärungs- und Kontrollpflichtsver-
letzung  vor den Gerichten der USA oder
vor den irakischen Gerichten angeklagt
werden.

Es ist gerade eines der Motive des CCR
für die Anzeige in der Bundesrepublik, dass
auch gegen die militärischen Vorgesetzten
ermittelt werden soll und dass die deutschen
Ermittlungen Anlass geben, Gerichtsverfah-
ren in den USA zu initiieren, für die dann
auch das in der Bundesrepublik zusammen-
gestellte Beweismaterial verwendet werden
könnte. In Anbetracht der bislang nicht ein-
geleiteten Gerichtsverfahren gegen die
Beschuldigten in den USA, kann der Gene-
ralbundesanwalt sich nicht auf den Ermes-
sensgrundsatz zurückziehen, was sich auch
aus den Materialien zur Einführung des
§ 153f StPO ergibt. Danach soll der Fall, dass
ein Tatvorwurf nicht von einer ausländi-
schen oder internationalen Gerichtsbarkeit
verfolgt wird, dem Legalitäts- und nicht
dem Opportunitätsprinzip unterliegen:
„Weist die Tat keinen Inlandsbezug auf, hat
aber noch keine vorrangig zuständige Ju-
risdiktion mit Ermittlungen begonnen, so
verlangt das Legalitätsprinzip im Zusam-
menhang mit dem Weltrechtsgrundsatz,

dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden
jedenfalls die ihnen möglichen Ermittlungs-
anstrengungen unternehmen, um eine spä-
tere Strafverfolgung (sei es in Deutschland
oder im Ausland) vorzubereiten.“16

Der Generalbundesanwalt hat in dieser
Frage keinerlei Wertungsspielraum. Denn
ob die Gerichte in den USA tätig geworden
sind, ist im vorliegenden Fall negativ zu be-
antworten. Ob die Vorwürfe Gegenstand
einzelner Untersuchungsberichte sind, ob
diese Fragen anlässlich der Prozesse gegen
die unmittelbar Tatbeteiligten angesprochen
wurden, ob die Gerichte in diesen Prozessen
hinsichtlich der von den Angeklagten zum
Teil verfolgten Verteidigungsstrategie der
Berufung auf die Befehlslage zu einer Wer-
tung gekommen sind oder nicht, ist recht-
lich irrelevant.

Denn die Einstellungsmöglichkeit nach
Ziff. 4 des § 153f Abs. 2 StPO ist nur gege-
ben, wenn die Tat, d.h. hier die Tatvorwürfe
der Verantwortlichkeit von Vorgesetzten,
tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden.
Das ist nur dann der Fall, wenn gegen die
Beschuldigten selbst prozessiert würde.
Ähnlich formuliert diese Pflicht Art. 129
Abs. 2 der Dritten Genfer Konvention, der
verlangt, dass die Vertragsstaaten die Täter
„ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörig-
keit vor ihre eigenen Gerichte zu ziehen“
haben. Aus welchem Grund bei den Gerich-

Der Vorsitzende der US-Menschenrechtsorganisation Center for Constitutional Rights, Michael Rattner (links), und der neben
ihm sitzende deutsche Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck stellen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe eine Strafanzeige gegen US-
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und neun weitere US-Funktionäre wegen Kriegsverbrechen und Folter im Irak.

             Bild: Bernd Settnik/picture-alliance
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ten in den USA gegen die Beschuldigten
keine Gerichtsverfahren eröffnet werden, ob
die USA ein Rechtsstaat sind, ob der Gene-
ralbundesanwalt die Zurückhaltung der
amerikanischen Justiz für angemessen,
nachvollziehbar oder gar politisch geboten
hält: all dies spielt darum keine Rolle, denn
rechtlich entscheidend ist ausschließlich,
dass gegen die Beschuldigten in den USA kein
Gerichtsverfahren wegen der Vorfälle in Abu
Ghraib und der darauf bezogenen konkre-
ten Anschuldigungen der Vorgesetzten-
verantwortlichkeit eröffnet worden ist.

Man darf mit Spannung erwarten, welche
juristischen Kunstgriffe der Generalbundes-
anwalt anwenden wird, um das Verfahren
loszuwerden und die Bundesregierung vor
weiteren transatlantischen Verwerfungen zu
schützen. Gerade Letzteres ist ein Gesichts-
punkt, dem aufgrund der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungspflicht eigentlich
keinerlei rechtliche Bedeutung zukommt.
Er wird natürlich dennoch ständig die
verfahrensleitenden Entscheidungen prä-
gen. Es ist ein vielfach beklagtes Problem,
dass Staatsanwälte in der Bundesrepublik
durch die Ausgestaltung des Dienstrechtes
nicht genügend politische Unabhängigkeit
genießen.17  Insbesondere der Generalbun-
desanwalt muss sich als „politischer Beam-
ter“ bei der Erfüllung seiner Aufgaben in
fortdauernder Übereinstimmung mit den
für ihn einschlägigen grundlegenden poli-
tischen Zielsetzungen der Bundesregierung
befinden. Er untersteht der Dienstaufsicht
des Bundesministers der Justiz.18

Wegen der grundsätzlichen Nähe der
deutschen Staatsanwaltschaft zur Exekuti-
ve ist es kein Zufall, dass der Fall Pinochet
seine maßgeblichen prozessualen Impulse
nicht von der deutschen Justiz erhalten hat,
obwohl auch vor der Einführung des VStGB
die Möglichkeit dazu bestanden hätte. Statt
dessen war es der spanische Ermittlungs-
richter Baltasar Garzón, der nicht nur für
den im Herbst 1998 ausgestellten Haftbe-
fehl gegen den chilenischen Ex-Diktator
sorgte, sondern beispielsweise auch dafür,
dass Ricardo Miguel Cavallo, ein ehemaliges
Mitglied der so genannten 3.3.2. task force,
die für zahlreiche Fälle des Verschwinden-
lassens in Argentinien verantwortlich ist, in
Mexiko in Haft gesetzt und letztlich ausge-
liefert worden ist. Anders als in Spanien, wo
Baltasar Garzón gegen den expliziten Wil-
len der Regierung José Aznars seinen Er-

mittlungen nachgehen konnte, ist in der
Bundesrepublik die Möglichkeit politischer
Einflussnahme auf die Ermittlungen stets
gegeben.

Es wird sich zeigen, wie die Bundesregie-
rung zum Verfahren Abu Ghraib steht. Auch
ohne deren Unterstützung bliebe den An-
zeigeerstattern, das heißt zumindest den vier
Irakern, die in Abu Ghraib interniert waren,
jedenfalls eine letzte Möglichkeit: über ein
so genanntes Klageerzwingungsverfahren
doch noch zu ihrem Recht zu kommen.

Weltrechtsprinzip unter
politischem Druck

Seit Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuchs
im Juli 2002 hat keine der 26 erstatteten
Anzeigen zu einem Gerichtsverfahren ge-
führt. Die Generalbundesanwaltschaft sah in
keinem Fall Anlass zur Einleitung eines
förmlichen Ermittlungsverfahrens.19  Und
niemand rechnet ernsthaft damit, dass der
Generalbundesanwalt freiwillig und ohne
gerichtliche Intervention Ermittlungen ge-
gen die US-Militärs im Fall von Abu Ghraib
aufnehmen wird. Dabei war das Projekt
Völkerstrafgesetzbuch und Weltrechtsprin-
zip durchaus vielversprechend gestartet.
Deutsche Politiker aller Couleur lobten die
Regelungen ob ihrer weltweiten Vorbild-
funktion. Die Fehler, die Belgien mit der
Einführung und Anwendung des Weltrechts-
prinzips gemacht hatte, waren scheinbar
vermieden worden, indem man stärker als
Belgien auf innerstaatliche Anknüpfungs-
punkte für die Strafbarkeit und auf die völ-
kerrechtlichen Restriktionen hinsichtlich
der temporären Immunität von amtieren-
den Funktionsträgern geachtet hatte. Belgi-
en hatte eine weit inflexiblere Regelung.

Nach dem Haftbefehl gegen den amtieren-
den kongolesischen Außenminister droh-
ten weitere, darunter gegen Colin Powell,
George W. Bush oder Ariel Scharon. Die
dadurch ausgelösten diplomatischen Ver-
strickungen gingen so weit, dass die US-Re-
gierung zuletzt damit drohte, das NATO-
Hauptquartier aus Brüssel zu verlegen, da
man dort nicht mehr ungefährdet hinrei-
sen könne. Letztlich gab Belgien im Som-
mer 2002 dem politischen Druck der USA
nach und änderte das einschlägige Gesetz
dahingehend, dass nach dem Weltrechts-
prinzip Taten nur verfolgt werden können,
wenn das Opfer mindestens drei Jahre in
Belgien gelebt hat. Diese Entscheidung hat
ironische Nachrufe der Weltrechtsskeptiker
provoziert, die sich seit Jahren gegen die
zivilgesellschaftlichen und akademischen
Bemühungen um eine Stärkung des Prinzips
stellen.20  Während Amnesty International,
Human Rights Watch und die epistemische
Gemeinschaft der Völkerrechtler in den
sog. Princeton Principles on Universal
Jurisdiction klare Position für das Welt-
rechtsprinzip bezogen haben, wird die Pha-
lanx der Gegner des Prinzips angeführt von
Henry Kissinger, der selbst zahlreichen Er-
mittlungsverfahren (in Chile, Frankreich,
Spanien etc.) unter anderem wegen der sog.
operación condor ausgesetzt ist. In einem
wütenden Beitrag in der Zeitschrift Foreign
Affairs, von dem einige Kommentatoren
meinten, Kissinger habe ihn angesichts der
drohenden Einschränkung seiner Reise-
freiheit verfasst, schrieb er: „Die Befürwor-
ter des Weltrechtsprinzips argumentieren,
der Staat sei die primäre Kriegsursache, es
sei ihm nicht zuzutrauen, für Gerechtigkeit
zu sorgen. Wenn das Recht die Politik er-
setzen würde, dann könnten Frieden und

Klageerzwingungsverfahren

Das Klageerzwingungsverfahren ist in den §§ 172ff StPO geregelt. Es kann die An-
klageerhebung durch die Staatsanwaltschaft gerichtlich erzwingen. Das Verfahren
ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft aus Opportunitäts-
gründen von der Verfolgung der Strafe absehen kann (§§ 153 bis 154c StPO). Aller-
dings gilt dieser Ausschluss nicht, wenn die Staatsanwaltschaft in Überschreitung
ihrer Befugnis das Verfahren einstellt, d.h. wenn sie von einem Ermessen Gebrauch
macht, das ihr gar nicht eingeräumt ist (vgl. OLG Hamm MDR 1993, S. 460 ff.)

So liegen die Dinge hier. Denn wegen des gegebenen Inlandbezuges, der Anwe-
senheit von Verdächtigen in der Bundesrepublik und der fehlenden umfassenden
Aburteilung des Tatkomplexes in den USA besteht für Opportunitätserwägungen
der Staatsanwaltschaft kein Raum.
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tutionalisierung des Völkerrechts noch
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Westen, Kleinere politische Schriften X,
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24 Zum völkerrechtlich Möglichen siehe
den sog. van Boven-Report (1993) und
das Revised Set of Basic Principles and
Guidelines on the Right to Reparation
for Victims of Gross Violations of
Human Rights and Humanitarian Law,
UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/17.
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S. 1883.
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Gerechtigkeit siegen. Aber schon eine ober-
flächliche Betrachtung der Geschichte zeigt,
dass es keinerlei empirischen Beweis für die-
se Theorie gibt. Die Aufgabe des Staatsman-
nes ist es, die beste Option zu wählen, wenn
es darum geht, Frieden und Gerechtigkeit
zu verwirklichen. Er muss dabei stets reflek-
tieren, dass es zwischen diesen beiden Prin-
zipien eine Spannung gibt und dass jede Ab-
wägung parteilich ist. Wie auch immer, die
Wahl ist jedenfalls nicht einfach eine zwi-
schen Weltrechtsprinzip und nationaler Ju-
risdiktion.“21

In der Tat umreißt Kissinger damit das
Problem in seiner Dramatik. Das, was beim
Weltrechtsprinzip zur Disposition steht, ist
nicht lediglich eine rechtstechnische Frage
über die Abgrenzung von Jurisdiktions-
kreisen, es ist das fundamentale Ordnungs-
prinzip der verfassungsrechtlichen Idee:
Wird es dem Weltrecht – angetrieben durch
die völkerstrafrechtliche Entwicklung und
die Konstitutionalisierung zahlreicher Spe-
zialregimes von Welthandelsorganisation,
über die Vereinten Nationen bis hin zu den
Menschenrechtspakten22  – gelingen, auf sei-
ne zunehmende Einflussnahme durch die
Politk mit einer angemessenen „Abwehr-
bewegung“ zu reagieren? Kann dieses Recht
mehr sein als ein apologetisches Beiwerk re-
alpolitischer Machtpolitik? Diese Fragen
sind offen, und die Strafanzeige wegen der
Vorfälle in Abu Ghraib ist Teil des welt-
gesellschaftlichen Kampfes um die Herr-
schaft des Rechts im globalen Maßstab. Da-
bei verlaufen die Streitlinien nicht zwischen
Europa und den USA. Gerade die US-Ge-
richte – aus deutscher Sicht sind die Ent-
scheidungen in den Zwangsarbeiterfällen
hervorzuheben – haben sich in zahlreichen
Verfahren über Verletzungen des welt-
rechtlichen Kernbestands an Menschen-
rechten hervorgetan. Exakt diese Regeln
drohen jetzt auf die mächtigen Realpolitiker
zurück zu schlagen. Die postnationalen
Fronten verlaufen darum nicht geogra-
phisch, sondern funktional, zwischen Poli-
tik und Recht. Hamdi versus Bush, CCR
versus Rumsfeld, Käsemann versus die ar-
gentinische Militärjunta, Belgien versus
Kongo – all dies sind nur die Kurzformeln
der je unterschiedlichen Einkleidung eines
weltgesellschaftlichen Grundkonflikts kon-
stitutionellen Ausmaßes: Gibt es in der
Weltgesellschaft Rechtsnormen, die das
politische System limitieren und die ele-

mentarsten Menschenrechte schützen? Vor
welchen Gerichten können diese Fun-
damentalrechte geltend gemacht werden,
damit sie mehr werden, als symbolische Tex-
te, auf die feiertags und anlässlich konkre-
ter Gewaltlegitimationswünsche Bezug ge-
nommen wird?

Wenn man es ernst meint mit der Kon-
stitutionalisierung der internationalen Be-
ziehungen23  , wenn man die Herrschaft des
Rechts nicht als eine Fehlspezifikation in der
Menschheitsgeschichte, die mit den Natio-
nalstaaten zugrunde gehen wird, betrach-
ten will, dann wird man sich darauf einzu-
stellen haben, dass die Konflikte zwischen
Recht und Politik schärfer werden. Und
man wird sich damit abfinden müssen, dass
das Recht nicht die Garantie dafür wird
übernehmen können, dass die Rechtsnor-
men stets eingehalten werden. Das Recht
kann aber, wenn man ihm anlässlich kon-
kreter Fragen die Entscheidung über Recht
und Unrecht ermöglicht, seinen symboli-
schen Apparat zur Verfügung stellen, um auf
Erwartungsenttäuschungen zu reagieren,
um das zu strukturieren, was man welt-
rechtens voneinander erwarten kann. Dazu
gehören strafrechtliche Mechanismen, aber
auch zivilrechtliche Schadensersatzan-
sprüche. Gerade Letztere sind für trans-
nationale Sachverhalte in der Bundesrepu-
blik bislang nur unzureichend einge-
räumt.24

Und anstelle im Fall von Abu Ghraib vor
politischem Druck zurückzuweichen, sollte
der Gesetzgeber daran gehen, das Welt-
rechtsprinzip auch für zivilrechtliche Strei-
tigkeiten einzuführen. Statt einer Einschrän-
kung von rechtlichen Zugangsmöglichkeiten
für die Opfer schwerer Menschenrechts-
verbrechen sind erweiterte Klagemöglich-
keiten gefragt. In diesen Verfahren sollte
nicht immer mit der schärfsten Waffe des
demokratischen Rechtsstaates, das heißt
strafrechtlichen Sanktionen, gedroht wer-
den, sondern als Minimalziel Raum dafür
gegeben sein, dass den Opfern eine Kom-
munikationsmöglichkeit im Recht eröffnet
wird. Das wichtigste ist, dass in demokrati-
schen Rechtsstaaten Verfahren bereit gestellt
werden, in denen rechtliche Verantwor-
tungszuweisungen und Grenzziehungen
zwischen Recht und Unrecht erfolgen kön-
nen. Die Alternative wäre keine Alternati-
ve: Die strukturelle Errungenschaft der
Herrschaft des Rechts aufzugeben und die
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erscheinen mindestens sechsmal im Jahr mit aktuellen Thesen zur Friedens- und

Sicherheitspolitik. Sie setzen den Informationsdienst der Hessischen Stiftung Friedens-

und Konfliktforschung fort, der früher unter dem Titel „Friedensforschung aktuell“

herausgegeben wurde.

Die HSFK, 1970 vom Land Hessen gegründet, arbeitet mit rund 40 wissenschaftlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in drei Forschungsgruppen zu den Themen: „Rüstungs-

kontrolle und Abrüstung“,  „Internationale Organisation, demokratischer Frieden und

Herrschaft des Rechts“ sowie  „Demokratisierung und der innergesellschaftliche Frieden“.

Zudem gibt es die forschungsgruppenübergreifende Arbeitsgruppe  „Kriege demo-

kratischer Staaten seit 1990“ und den Arbeitsbereich „Friedenspädagogik/Konflikt-

psychologie“.  Die Arbeit der HSFK ist darauf gerichtet, die Ursachen gewaltsamer inter-

nationaler und innerer Konflikte zu erkennen, die Bedingungen des Friedens als Prozess

abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit zu erforschen sowie den Friedens-
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Entscheidung über Krieg und Frieden und
über die Form des Krieges allein der Politik
zu überlassen, so wie Realpolitiker wie Hen-
ry Kissinger dies wünschen, wird nur zu ei-
ner weiteren Fundamentalisierung von
Konflikten und zu sehr viel drastischeren
Mitteln der Konfliktunterdrückung führen.

Fazit

Hans Kelsen hat einmal gesagt, dass „jeder
Konflikt, der als Interessen-, Macht- oder
politischer Konflikt bezeichnet wird, [...] als
Rechtsstreit entschieden werden“ kann.25

Und tatsächlich ist das, was totalitäre Staa-
ten von Rechtsstaaten unterscheidet, die
unterschiedliche Bereitschaft, ein unabhän-
giges Rechtssystem zu installieren, Konflik-
te dem Recht zur Entscheidung zu überge-
ben und die jeweiligen Verfahren vor
politischer Einflussnahme zu schützen.
Nicht zuletzt kommt dieses normative De-
siderat in zahlreichen UN-Texten zum Aus-
druck.26  Es ist dies auch der Kern des neu-
zeitlichen Konstitutionalismus, wie er in der
Entscheidung des US Supreme Court im
Fall Marbury gegen Madison im Jahr 1803
zum ersten Mal in Rechtsform gebracht
worden ist, als das Gericht ein eigenes
Prüfungsrecht über die Akte von Parlament
und Exekutive reklamiert hat. Auch die
Foltervorwürfe können und müssen juri-
stisch geklärt werden. Im deutschen Recht
ergibt sich dies zwingend aus den Normen
des VStGB und der Einschränkung des Er-
messens des Generalbundesanwaltes. Will
man es zu einem solchen Rechtsverfahren
nicht kommen lassen, muss das Gesetz in

einem parlamentarischen Verfahren geän-
dert werden. So lange gilt: Der deutsche Ge-
setzgeber hat entschieden, dass er die ange-
zeigten Delikte juristisch untersucht und
verfolgt sehen will. Er hat dabei die maß-
geblichen Normen des Völkergewohn-
heitsrechts in das deutsche Recht inkorpo-
riert. Es wäre darum ein Skandal, wenn der
Generalbundesanwalt trotz dieser parla-
mentarischen Vorgaben und trotz der in den
Genfer Konventionen festgelegten Bestra-
fungspflicht kein Ermittlungsverfahren ein-
leiten würde. Es ist zu hoffen, dass den deut-
schen Entscheidungsträgern die Tragweite
des Verfahrens bewusst wird und dass der
Generalbundesanwalt die Worte seiner
Bundesjustizministerin verinnerlichen
möge: „[E]s genügt nicht, sich auf einen in-
ternationalen Vertragstext zu einigen; man
muss ihn auch mit Leben füllen. Gerade auf
dem Gebiet des Völkerrechts muss dafür ge-
sorgt werden, dass die Regeln, die sich die
Staatengemeinschaft gegeben hat, auch um-
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gesetzt werden. Deutschland hat daher nicht
nur die Errichtung des IStGH von Anfang
an mit großem Einsatz unterstützt. Es hat
auch innerstaatlich durch die Einführung
des Völkerstrafgesetzbuchs die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass schwerste
Menschenrechtsverbrechen unabhängig
von ihrem Tatort in Deutschland strafrecht-
lich angemessen verfolgt werden können.“27


